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218 GEWALTVERBRECHEN

dende Punkt, von dem aus schiefe
Vergleiche mit aktuellen Vorgängen
unter diktatorischem Regime
zurückgewiesen werden müssen: Die Abwehr
unserer Behörden gegen Regungen
der Unruhe ist nicht auf die
Unterdrückung der Freiheit gerichtet. Die
bleibt uneingeschränkt gewährleistet.
Die verschärften Gesetzesbestimmungen

wenden sich nur gegen
Gewaltanwendung, welche Rechte anderer

Bürger verletzt. Wenn unser Staat

gezwungen wird, Machtmittel
anzuwenden, ist er nicht Angreifer und
steht nicht blinde Gewalt gegen blinde
Gewalt. Unser Staat verteidigt mit
dem Gesetz Autorität und Würde des

Rechts in seiner umfassenden Bedeutung

als Friedensordnung, also letztlich

den Frieden, den wir alle
erstreben.

Arnold Fisch

ÄKAD
Akademikergemeinschaft fü r

Erwachsenenforfbildurtg AG
Jungholzstr. 43,8050 Zürich
Tel. 3027666 (bis 20 Uhr)

Studienbeginn jederzeit, unabhängig
von Berufsarbeit und Wohnort,
Maturitätsschule • Höhere Wirtschaftsfachschute

• Handelsschule • Sprachdiplomschule

• Sprachschule • Bildungs-
seminâr für die Frau •
Weiterbildungskurse
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Diese Perle
hates
in sich.

'¦-¦:¦,

< » *,»5
,-•¦;

Hoftfenperlßi
Special <WB&

¦*'.SCHLÖSSCHENBlfe

¦

•

><"•'.'
;'-

*

K>


	...

